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BürgermeisterNews 01/20 
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Buchenbach, 
ich werde Sie anlassbezogen über Themen aus Gemeinde, Rat und 
Rathaus unterrichten. Somit können Sie diesen Text als erste Ausga-
be der BürgemeisterNews betrachten: 

Corona 
in letzter Zeit haben wir uns wenig gesehen. Gerne hätte ich den Al-
ters- und Ehejubilaren persönlich gratuliert und den beruflichen und 
privaten Kontakt in der Gemeinde gepflegt. Aber es war gut, dass wir 
uns zurückgenommen haben. Durch das konsequente Einhalten der 
coronabedingten Einschränkungen ist es uns allen gelungen, die Aus-
breitung des Virus zu verlangsamen und die Zahl der Neuinfektionen 
deutlich zu senken. Für Ihre Mitwirkung und Ihr Verständnis dabei 
möchte ich Ihnen allen danken.  
Mit der 9. Coronaverordnung wurden die bisherigen Einschränkungen 
durch die Landesregierung deutlich gelockert. Gerade deshalb dürfen 
wir nun aber nicht leichtfertig werden und das Erreichte aufs Spiel set-
zen. Abstands- und Hygieneregeln gelten weiterhin. Durch das Tragen 
von Mund-Nase-Masken können und müssen wir nach wie vor das In-
fektionsrisiko mindern. 
Ich kann die Ungeduld vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger verste-
hen, bald wieder zu einem „normalen“ Leben zurückzukehren. Insbe-
sondere Eltern erfüllen derzeit ein unglaubliches Pensum verschie-
denster Aufgaben. Kein Verständnis habe ich allerdings für diejenigen, 
die hinter den notwendigen Regeln irgendwelche Verschwörungen 
oder politische Machtspiele vermuten. Wer jetzt die Mühen der letz-
ten Wochen in Frage stellt und zu einem sorglosem Umgang mit den 
Coronabeschränkungen aufruft, der gefährdet nicht nur sich selbst, 
sondern vor allem seine Mitmenschen. Daher mein Appell: seien Sie 
nach wie vor vorsichtig und rücksichtsvoll, dann gelingt es uns, eine 
zweite Infektionswelle zu verhindern. Neben den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie haben uns im Rathaus und im Gemeinderat auch 
noch andere, laufende Projekt beschäftigt.  

Vereinshaus Hitzenhof 
Aktuell bewegt uns vor allem das Vereinshaus am Hitzenhof. Bei mei-
nem Amtsantritt waren im Haushaltsplan dafür 1,6 Mio. Euro einge-
stellt. Die Kostenverfolgung der Bauleitung geht allerdings mittler-
weile von 1,9 Mio. Euro Projektkosten aus.  
Die Erhöhung um rund 300.000 Euro betrifft die derzeit vergebenen 
Gewerke. Es ist aber damit zu rechnen, dass die noch nicht beauf-
tragten Gewerke ebenfalls über der Kostenberechnung aus dem Jahr 
2018 liegen werden. Daher habe ich den Architekten gebeten, das 
Gebäude mit aktuellen Baukostenindexwerten zuzüglich des Regi-
onalzuschlags für den Raum Freiburg neu zu berechnen. So werden 
wir eine maximale Kostentransparenz erreichen.  

Alte Schule Falkenstein und Sommerbergschule
Auch die Annahmen zur Alten Schule Falkensteig und der Aufwand 
für den Brandschutz und die Schulküche der Sommerbergschule 
werden neu zu untersuchen sein. Verwaltung, Bauausschuss und Ge-
meinderat werden die Kalkulationen neu zu bewerten haben.  

Haushaltsvollzug 2019 geplante Kreditaufnahme wird umge-
setzt
Insofern wird auch die im Haushaltsplan 2019 geplante Kreditauf-
nahme von 1,9 Mio. Euro tatsächlich benötigt. Deshalb hat mich ver-
gangene Woche der Gemeinderat in Abwicklung des Haushalts 2019 
mit dem Abschluss des entsprechenden Kreditvertrages beauftragt. 

Haushalt 2020 
Die im Haushalt 2020 geplante weitere Kreditaufnahme von 1,4 Mio. 
Euro wurde seitens der Rechtsaufsichtsbehörde nicht mehr geneh-
migt. Nach Neubewertung der Projekte und der Bilanzierung bishe-
riger Investitionen sowie der tatsächlichen Kosten, ist unter Umstän-
den die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts zu prüfen. 
Um ein insgesamt vollständiges und klares Bild der finanziellen Ver-
hältnisse zu erhalten, habe ich die Rechtsaufsichtsbehörde gebeten, 
zum Stichtag der Amtsübernahme eine Prüfung durchzuführen. 

Rathausteam 
Im Rathaus werden sich einige Veränderungen ergeben.  
Frau Kaiser geht in Mutterschutz und Frau Werner wird zu einem an-
deren Arbeitgeber wechseln. Die beiden Stellen werden zunächst 
nicht besetzt. Ich werde die freiwerdenden Mittel aus dem Stellplan 
zunächst nutzen um die Gemeindeverwaltung einer Organisations-
untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt zu unterziehen. 
Damit haben wir die Chance, uns in der Verwaltung bestmöglich neu 
aufzustellen. Dazu gehören selbstverständlich auch entspreche Aus- 
und Fortbildungsmaßnahmen.  

  
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich hoffe, wir werden mög-
lichst bald die Gelegenheit haben vieles nachzuholen und auch wie-
der Feste zu feiern. Bitte bleiben Sie bis dahin konsequent, halten 
Sie Abstand. „Wir sind das Schicksal der Anderen“ heißt es in einer 
Novelle zum spanischen Bürgerkrieg. Bleiben Sie sich dieser Verant-
wortung bewusst. Was auch immer die Krankheit Corona ist, sie ist 
Fakt und nicht Fake. 

Herzlichst 
Ihr Ralf Kaiser,  
Bürgermeister 
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an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr
Mo., Di., Do. von 20 bis 6 Uhr
Mi. und Fr. ab 15 Uhr
Erwachsene   116 117

Kinder   116 117

Apotheken-Notdienst
Wechsel der Notdienstbereitschaft täglich 8.30 Uhr. Weitere Not-
dienstapotheken erfahren Sie unter der kostenlosen Festnetznum-
mer: 0800 0022833.

Donnerstag, 14.05.2020 
Schwarzwald-Apotheke Hinterzarten 
Freiburger Str. 4 
79856 Hinterzarten 
Tel.: 07652 91140 
Freitag, 15.05.2020 
Schwabentor-Apotheke 
Oberlinden 22 
79098 Freiburg 
Tel.: 0761 34243 
Samstag, 16.05.2020 
Titisee-Apotheke 
Jägerstr. 2 
79822 Titisee-Neustadt 
Tel.: 07651 8202 
Sonntag, 17.05.2020 
Bären-Apotheke Stegen 
Hirschenweg 6 
79252 Stegen 
Tel.: 07661 931777 
Montag, 18.05.2020 
Breisgau-Apotheke am Hauptbahnhof 
Eisenbahnstr. 64 
79098 Freiburg 
Tel.: 0761 24288 
Dienstag, 19.05.2020 
Urban-Apotheke Herdern 
Hauptstr. 58 
79104 Freiburg 
Tel.: 0761 3899630 
Mittwoch, 20.05.2020 
Bären-Apotheke Kappel 
Moosmattenstr. 5 
79117 Freiburg 
Tel.: 0761 6008186 

Zur Beachtung:
Der Nacht- und Sonntagsdienst wird vom/von der Apotheker(in) 
über die reguläre Arbeitszeit hinaus zusätzlich übernommen.

Wir bitten Sie daher, den Bereitschaftsdienst nach 20.00 Uhr nur in 
echten Notfällen in Anspruch zu nehmen.

Dorfhelferin, Einsatzleitung Tel.: 7077
DRK-Pflegedienst Tel.: 07660 920353
 Tel.: 0175 2244311
Feuerwehr - Notruf Tel.: 112
Hospizgruppe Dreisamtal Tel.: 0160 96263862
Kirchl. Sozialstation Dreisamtal  Tel.: 98680
Notfallrettung Tel.: 112
Polizei - Notruf Tel.: 110
Polizeiposten Kirchzarten Tel.: 97919-0
Rettungsdienst - Notruf Tel.: 19222
Telefonseelsorge Tel.: 0800 1110111
 Tel.: 0800 1110222
Wassermeister Tel.: 07661 393-112
Zahnärztlicher Notfalldienst, Info Tel.: 0180 3222555-45

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Buchenbacher Steinschlange 
Wir brauchen eure Hilfe! 
Der katholische Kindergarten und die Grundschule Buchenbach 
haben am 10.05.20 mit der Steinschlange begonnen. Der Startstein 
befindet sich vor der Kirche. Ziel ist der Kindergarten. 

Die Aktion läuft auf unbestimmte Zeit! 
Helft uns alle (groß und klein) dabei! Bemalt so viele „Mutmach-Stei-
ne“, wie ihr wollt, und lasst die Schlange wachsen als Zeichen für 
Zusammenhalt in der schwierigen Corona-Zeit und für ein gelebtes 
Miteinander. 

So können wir wieder Lächeln in Gesichter zaubern. 

Ganz liebe Grüße 
Euer Elternbeirat des Kindergartens 

 
 

Amtliche BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Sitzung des Gemeindeverwaltungs-
verbandes Dreisamtal 
am Mittwoch, 27.05.2020 19:00 Uhr, findet eine öffentliche Sit-
zung des Gemeindeverwaltungsverbandes Dreisamtal  statt. Die 
Bevölkerung ist hierzu in die Sommerberghalle, Gemeinde Buchen-
bach freundlich eingeladen. 

Tagesordnung: 
1. Bekanntgaben  
2.  4. punktuelle Änderung Flächennutzungsplan Dreisamtal im 

Bereich der Gemeinde Kirchzarten - Parallelverfahren zum Be-
bauungsplan „Freiburger Golfclub - Verlagerung zweier Spiel-
bahnen“
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Öffentliche Bekanntmachung 
Am Dienstag, den 26. Mai 2020  findet um 17.00 Uhr im Gemein-
dehaus Wagensteig, Dorfstraße 13 in Buchenbach eine öffentliche 
Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes Himmel-
reich mit folgender Tagesordnung statt:
1. Feststellung von Tagesordnung und Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Verbandsver-

sammlung vom 4. November 2019
3. Neuwahl des Verbandsvorsitzenden
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2019
5. Bekanntgaben
6. Wünsche und Anregungen
 
Buchenbach, 14. Mai 2020 
Andreas Hall 
Stellv. Verbandsvorsitzender 
 
 
Das Förderzentrum Hochschwarzwald sucht 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den  
Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
Das Förderzentrum Hochschwarzwald (Sonderpädagogisches Bil-
dungs- und Beratungszentrum mit den Schwerpunkten Lernen, 
Sprache und Geistige Entwicklung) in Titisee-Neustadt sucht ab Sep-
tember 2020 junge Menschen, die Interesse haben, sich im Rahmen 
des Bundesfreiwilligendienstes im abwechslungsreichen Schulleben 
zu engagieren. Es werden zwei Stellen ausgeschrieben. 
Die Freiwilligen gewinnen Erfahrungen in der Unterstützung, der 
Pflege und der Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung 
im Alter von 6 bis 20 Jahren im Schulalltag. Ein freundliches und auf-
geschlossenes Team freut sich auf eine Bewerbung. 
Weitere Informationen sind erhältlich bei: 
Herrn Vollmer: 07651-9726474 oder Frau Möhr: 0761 2187-1514 
 
 

Unsere UMWELT

Der Dreisam-Stromer nimmt wieder Fahrt auf. 
Vorerst nur vormittags. 
Laufen hat ein Ende! Ab Montag, 18. Mai, ist der Dreisam-Stromer 
wieder für Sie unterwegs, für die erste Zeit aber nur vormittags. 
Beim „Neustart“ fährt der Bürgerbus im Mai und Juni von Montag 
bis Samstag vormittags nach dem gültigen Vormittag-Fahrplan. Das 
Ganze funktioniert aber nur, wenn alle Beteiligten größtmögliche 
Rücksicht aufeinander nehmen und die aktuellen Corona-Regeln be-
achten. Die Mitfahrt erfolgt auf eigenes Risiko, beim Einsteigen und 
im Bus ist Maske Pflicht und es ist der größtmögliche Sitzabstand 
zu wählen. Auch bei freien Plätzen besteht kein Anspruch auf Mit-
fahrt, die Entscheidung liegt bei den Fahrer*innen. Die Dreisam-Stro-
mer*innen freuen sich, ihre Fahrgäste wiederzusehen. 
Alle Infos rund um den Bürgerbus, das aktuelle Liniennetz und die 
Fahrpläne finden Sie auf www.dreisam-stromer.de 
  
Drei Jahre Bürgerbus fürs Dreisamtal.  
Ihre Meinung ist wichtig!
Umfrage zu neuen Zielen und Linien des  Dreisam-Stromers. 
Seit drei Jahren dreht der Bürgerbus Dreisam-Stromer im Dreisamtal 
seine Runden. Ein großes Dankeschön gilt über 21.000 Fahrgästen, 
26 ehrenamtlichen Fahrer*innen und allen Förderern und Sponso-
ren. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage und Beliebtheit soll 
das Liniennetz weiter ausgebaut und der Fahrplan optimiert werden. 
Um dies möglichst effizient und nach den Erwartungen der Fahrgäs-
te umzusetzen, bitten die Verantwortlichen des Dreisam-Stromers 
alle Interessierten um ihre Meinung: Wie oft und wo nutzen Sie den 
Bürgerbus? Welche Ziele und Routen fehlen Ihrer Meinung nach? 
Unter welchen Gegebenheiten würden Sie den Dreisam-Stromer 
nutzen, wenn Sie es derzeit noch nicht tun? Diese und weitere Fra-
gestellungen sollen in einer aktuellen Umfrage beantwortet werden.   

 a.)  Abwägung der eingegangenen Anregungen und Stellung-
nahmen im Rahmen der Frühzeitigen Beteiligung sowie der 
Offenlage und der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Trägern öffentlicher Belange

 b.)  Feststellungsbeschluss 
       Vorlage: 2020/048 
3.  Berichtigung Flächennutzungsplan Dreisamtal im Bereich der 

Gemeinde Kirchzarten; Umwandlung einer gewerblichen Flä-
che in eine Sondergebietsfläche „Bau- und Gartenmarkt“ ge-
mäß dem Bebauungsplan „Gewerbegebiet Zarduna“ der Ge-
meinde Kirchzarten

 Vorlage: 2020/017  
4.  Feststellung der Jahresrechnung 2019
 Vorlage: 2020/066  
5.  Haushaltsplan 2020; Beratung und Verabschiedung
 Vorlage: 2020/067  
6. Fragen und Anregungen aus der Bevölkerung  
7. Wünsche und Anträge aus der Verbandsversammlung 
 
gez. Andreas Hall 
Verbandsvorsitzender 
 
 
Hundekot - Ein ständiges Ärgernis 
Wir appellieren an alle Hundebesitzer, ihre Hunde so zu führen, dass 
eine Gefährdung bzw. Belästigung von Dritten ausgeschlossen wird. 
Auch dem besterzogensten Hund kann einmal ein „Malheur“ am 
ungeeigneten Ort passieren. Jeder rücksichtsvolle und verantwor-
tungsbewusste Hundehalter sollte das Häufchen seines Lieblings 
wieder beseitigen. Aus gegebenem Anlass weisen wir noch einmal 
darauf hin, dass nach der seit dem 01.04.2007 in Kraft getretenen 
Polizeiverordnung der Gemeinde Buchenbach Leinenzwang für 
Hunde innerhalb von Baugebieten und im Innerort auf öffentlichen 
Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine zu führen. Ansonsten 
dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf das 
Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen. Eine Zuwiderhandlung 
dieser Vorschrift ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einer 
Geldbuße geahndet werden. Unberücksichtigt hiervon bleiben die 
Schadenersatzforderungen des Betroffenen. 

Das Ordnungsamt 
 
 
Zurückschneiden von Hecken, Sträuchern und 
Bäumen an Straßen und Gehwegen 
Die Gemeinde Buchenbach weist darauf hin, dass Hecken, Bäume 
und Sträucher auf Grundstücken entlang der Gehwege und Straßen 
so anzupflanzen oder zurückzuschneiden sind, dass die Sicherheit 
und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt wird. 
Durch den unzureichenden Hecken- und Baumschnitt ent-
stehen Gefahrenstellen für den Fußgänger- und Fahrzeug-
verkehr; insbesondere Sichtbehinderungen bei hinausragen-
den Sträuchern und Ästen bei Straßen im Kreuzungsbereich. 
 
Nach § 28 Straßengesetz i.V. mit § 910 BGB und dem Gesetz über 
das Nachbarrecht sind Grundstückseigentümer und Angrenzer ver-
pflichtet, die über die Straßen und Wege hinausragenden Sträu-
cher und Äste bis zur Höhe von 4,5 m zu beseitigen. Im Bereich 
von Geh- und Fußwegen ist eine Mindesthöhe von 2,50 m frei zu 
halten. Dieses sogenannte „Lichtraumprofil“ ist für eine sichere Ver-
kehrsführung unbedingt erforderlich. Außerdem sind alle Hecken 
und Sträucher an Straßen oder Gehwegen auf die Grundstücksgren-
ze zurückzuschneiden. Die Regelung des Naturschutzgesetzes, dass 
in der Zeit vom 01. März bis 30. September eines jeden Jahres das 
Schneiden von Gehölzen verbietet, greift hier nicht. Grundstücksei-
gentümer/ innen sind im Gegenteil zu einem solchen Rückschnitt 
verpflichtet, handelt es sich doch um eine Maßnahme, die aus Ver-
kehrssicherheitsgründen dringend erforderlich ist und im öffentli-
chen Interesse liegt. 

Das Ordnungsamt 
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Die Dreisam-Stromer*innen freuen sich über eine rege Teilnahme.  
Den Fragebogen als PDF zum Ausfüllen, finden Sie auf 
www.dreisam-stromer.de 
 
 

Ärztlicher NOTDIENST

Helfen? Ehrensache! 
Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz für freiwillige Helfer im 
Rahmen der Corona-Krise 
Karlsruhe/Stuttgart, den 08.04.2020.  Sie kaufen ein, absolvieren 
Behördengänge oder erledigen wichtige Aufgaben: Risikogruppen, 
wie ältere und kranke Menschen, die tägliche Besorgungen nicht 
mehr selbst erledigen können oder dürfen, werden in der aktuellen 
Corona-Krise durch freiwillige Helferinnen und Helfer unterstützt. 
Die Unfallkasse Baden-Württemberg bietet diesen ehrenamtlich Tä-
tigen einen besonderen gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. 
In Zeiten der Corona-Pandemie organisieren vielen Gemeinden Hel-
ferdienste, um hilfebedürftige Mitbürger in täglichen Besorgungen 
und Botengängen zu unterstützen. Auch in Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens oder der Wohlfahrtspflege, wie etwa Krankenhäu-
ser, unterstützen freiwillige Helferinnen und Helfer das Fachperso-
nal. Wenn sich diese mit Zustimmung der Kommunen ehrenamtlich 
engagieren, sind sie bei diesem Ehrenamt und auf den damit ver-
bundenen Wegen bei der Unfallkasse Baden-Württemberg gesetz-
lich unfallversichert. 
Ausschlaggebend ist dabei, dass das Engagement über einen selbst-
verständlichen Hilfsdienst wie z. B. unter Verwandten hinausgeht. 
Die Zustimmung kann formlos erfolgen, eine Auflistung der Ehren-
amtlichen und der Tätigkeit durch die Kommune ist jedoch sinnvoll. 
Gleiches gilt für Personen, die sich ehrenamtlich in einer Einrichtung 
des Gesundheitswesens oder der Wohlfahrtspflege eines unserer 
Mitgliedsunternehmen, in Vereinen oder Verbänden mit Zustim-
mung der Gemeinden und Städte entsprechend engagieren, ebenso 
wie für pensionierte Ärztinnen und Ärzte, die ehrenamtlich in einem 
Krankenhaus eines unserer Mitgliedsunternehmen tätig werden. 
Auch andere freiwillig Engagierte, die dem Aufruf des Landes Ba-
den-Württemberg folgen und sich ehrenamtlich für andere enga-
gieren, sind gesetzlich unfallversichert. Der Versicherungsschutz be-
steht ohne Antrag und ist beitragsfrei. Die Aufwendungen werden 
vom Land und den Kommunen getragen. 
Und wenn ein Unfall passiert? 
Melden Sie uns den Unfall umgehend mittels der Unfallanzeige über 
unser Online Service Portal. Dieses finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.ukbw.de. Auch jede andere formlose Meldung ist mög-
lich. 
Weitere Informationen rund zu Maßnahmen und Versicherungs-
schutz bei Corona finden sich unter https://www.ukbw.de/informa-
tionen-service/coronavirus-information-und-unterstuetzung/  
 
 
Hospizbegleitung auch während der Corona 
Krise 
Aus gegebenem Anlass können die ehrenamtlichen Mitarbeiter*in-
nen der Hospizbewegung Breisgau-Hochschwarzwald e.V. derzeit 
keine Sterbebegleitungen im häuslichen Bereich, in Alten- und Pfle-
geheimen und in Krankenhäusern anbieten.  
Trotzdem wollen sie weiterhin Ansprechpartner*innen für schwer-
kranke-, sterbende und trauernde Menschen sein. 
Gerne leistet die örtliche Hospizgruppe über das Telefon Beistand 
und Beratung. Die Kontaktnummer ist wie folgt:  
Hospizgruppe Eichstetten, Gottenheim und Bötzingen  
Tel. 0160 96 83 78 46 
 
 

Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Würt-
temberg: 
Trotz Corona für die Kunden da 
(DRV BW) Die Kundinnen und Kunden können die Deutsche Ren-
tenversicherung (DRV) Baden-Württemberg bequem von zu 
Hause aus telefonisch, online und via Videoberatung erreichen 
und sich dabei rund um das Leistungsspektrum des gesetzli-
chen Rentenversicherungsträgers umfassend beraten lassen.  
Wer aktuell einen Antrag stellen will, muss dies ebenfalls nicht hi-
nausschieben: Einige für die Antragsaufnahme zuständigen Stellen 
der Bürgermeisterämter (Ortsbehörden) haben bereits unter Ein-
haltung der coronabedingten Schutzvorkehrungen und nur nach 
vorheriger Terminvereinbarung wieder geöffnet. Alternativ kön-
nen Renten- und Reha-Anträge jederzeit über den Online-Dienst 
»eAntrag« der DRV (www.deutsche-rentenversicherung.de/ean-
trag) gestellt werden. Hierbei stehen die Ortsbehörden sowie die 
DRV selbst den Ratsuchenden telefonisch zur Seite und unterstüt-
zen, wenn notwendig bei der Antragstellung. Die Beratungsstel-
len der DRV sind weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen. 
Telefonisch ist das Regionalzentrum Freiburg der DRV Baden-Würt-
temberg unter der Rufnummer 0761 207070 sowie die Außenstel-
le Lörrach unter 07621 4225610 jeweils Montag bis Mittwoch von 
8 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr 
erreichbar. Kontaktdaten sowie Öffnungszeiten der Ortsbehörden 
finden Interessierte auf der Internetseite des jeweiligen Wohnortes. 
Ohne persönliche Vorsprache bei der DRV haben die Versicherten 
und Rentner auch keine finanziellen Nachteile zu erwarten. Wichtig 
ist lediglich, dass ein Antrag oder das sonstige Anliegen telefonisch 
oder schriftlich an den Rentenversicherungsträger gerichtet wurde. 
Insofern bleibt die Deutsche Rentenversicherung auch in Zeiten der 
aktuellen Pandemie-Situation ein verlässlicher Partner für ihre Versi-
cherten und Rentnerinnen und Rentner sowie die Arbeitgeber.
 
 

Kirchliche NACHRICHTEN

Liebe Gemeindemitglieder,  
wir freuen uns, dass wir seit dem Wochenende, 9. und 10. Mai, in der 
Seelsorgeeinheit Dreisamtal wieder gemeinsam Gottesdienste fei-
ern können. 
Vorerst sind die Eucharistiefeiern aufgrund der Vorschriften nur in 
der Pfarrkirche St. Gallus in Kirchzarten zu folgenden Gottes-
dienstzeiten vorgesehen: 
Samstags: 18:30 Uhr und Sonntags 10:30 Uhr und 18:30 Uhr.  
Werktags: Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils um 18:30 
Uhr und Mittwoch um 8:30 Uhr 
Diese Situation ist neu und stellt uns alle vor große Herausforderun-
gen. Nach Auswertung der Erfahrungen mit dieser Regelung, sollen 
die Gottesdienste für die anderen Pfarreien in der Seelsorgeeinheit 
schrittweise ausgeweitet werden. Unser Ziel ist es, möglichst vielen 
Menschen die Teilnahme an der Feier der Eucharistie und anderen 
Gottesdienstformen zu ermöglichen. 
Aufgrund des von uns entwickelten Hygieneschutzkonzeptes be-
trägt die erlaubte Höchstzahl der Mitfeiernden in der St. Gal-
lus-Kirche54 Personen. Wir bitten um Verständnis, dass es vorkom-
men kann, dass nicht immer genügend Sitzplätze vorhanden sind 
und Sie ggfs. auch spontan auf einen anderen Gottesdienst auswei-
chen müssen. Am Eingang stehen Ordner, die Sie darüber informie-
ren. Wir versuchen, den Gottesdienstbesuch vorerst ohne Anmel-
dung zu ermöglichen. 
Wir bitten Sie, dazu beizutragen, die Infektionsgefahren zu minimie-
ren. Deshalb weisen wir Sie hiermit auf die Beachtung folgender 
Hygieneregeln hin:
•	 Bitte den notwendigen Abstand (2 m) zwischen Personen ein-

halten.
•	 Das Tragen einer Alltagsmaske, eines Schals oder eines Tuchs vor 

Mund und Nase, wird Ihnen empfohlen.
•	 Möglichkeiten zur Handdesinfektion  stehen für Sie in der Kirche 

bereit.
•	 Bitte benutzen Sie für Ihre Gebete Ihr eigenes Gotteslob. Ge-
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meinsames Singen ist aber nicht möglich.
•	 Die Kollekte  wird am Ausgang  erbeten. 
•	 Bitte verzichten Sie weiterhin auf den Friedensgruß mit Hand-

schlag.
•	 Halten Sie bei der Kommunionausteilung bitte unbedingt jeder-

zeit den Mindestabstand von 2 m  zu den Mitfeiernden ein. Die 
Austeilung erfolgt ausschließlich in Form der Handkommunion. 
Bitte vermeiden Sie mögliche Berührungen der Hände der Kom-
munionspender während der Kommunion.

•	 Personen mit Krankheitssymptomen können an der Feier des 
Gottesdienstes leider nicht teilnehmen.

 
Wir bitten um Verständnis für diese Art, gemeinsam Gottesdienst zu 
feiern. Die Vorgaben sind der Instruktion zur Feier der Liturgie in Zei-
ten der Corona-Krise in der Erzdiözese Freiburg entnommen. 
Selbstverständlich sind Sie weiterhin eingeladen, verschiedene Vi-
deo-, Online- oder Fernsehgottesdienste mitzufeiern. Besuchen Sie 
auch unsere Webseite www.kath-dreisamtal.de, wo Sie verschiede-
ne geistliche Angebote und spirituelle Impulse für den Alltag finden. 
Gott behüte Sie. 
 
 
Evang. Versöhnungsgemeinde Stegen mit  
Buchenbach, St. Märgen, St. Peter  
Ab Himmelfahrt wieder evangelische Gottesdienste – mit Ein-
schränkungen 
Strenge Vorgaben ermöglichen, dass ab 10. Mai wieder Gottesdiens-
te möglich sind. 
Unter den strengen Vorgaben sind Gottesdienste in der gewohnten 
Form nicht möglich, Mittel und Spender zur Handdesinfektion sind 
zu besorgen; für hilfreiche Hinweise zum Bezug sind die Pfarrämter 
dankbar. Zu bedenken ist, wie damit umzugehen ist, wenn zu wenig 
Sitzplätze im Gottesdienstraum sind, um alle mitfeiern zu lassen, die 
zum Gottesdienst kommen. 
Der Kirchengemeinderat möchte im vorgesehenen Rahmen Gottes-
dienste anbieten und dabei auf die Menschen aus Risikogruppen 
(Menschen ab 60 und mit gesundheitlichen Vorschädigungen) be-
sonders Rücksicht nehmen. 
Weiterhin sollen Angebote gemacht werden, wie Impulse im Inter-
net und tagsüber im Gottesdienstraum ausliegend. So wird die Zahl 
der Kontakte und damit das Infektionsrisiko reduziert. 

Die Internetgottesdienste wurden von mehreren hundert Personen 
aufgerufen; in den Kirchenräumen griffen Menschen zu den Impul-
sen und haben sie mitgenommen. Diese Kontakte nach außen sollen 
aufrecht gehalten werden, hat der Kirchengemeinderat beschlossen. 
Organisatorische Aufgaben sowie konzeptionelle Fragen müssen 
angegangen werden, die Gemeinde soll informiert sein. Deshalb 
werden die ersten Gottesdienste nach der Corona-Pause an Him-
melfahrt, 21. Mai, gefeiert im Zusammenhang mit einem Pilgerweg. 
Vorschläge für Pilgerwege liegen im Ökumenischen Zentrum Ste-
gen Dorfplatz 14 und Evangelischen Gemeindezentrum Kirchzarten 
Schauinslandstr. 8 ab Himmelfahrt aus, so dass jede/r sich die Start-
zeit und Geschwindigkeit selbst aussuchen kann. In Stegen wird der 
Gottesdienst um 11.00 Uhr gefeiert, in Kirchzarten um 18.00 Uhr. 
Genaueres erfahren Sie auf der Homepage www.ekidreisamtal.de 
und über eine Karte, die vor Himmelfahrt versendet wird. Sie stellt 
die geistlichen Impulse bis Ende Juni vor. 
Die sonstigen Veranstaltungen entfallen, die Ökumenische Biblio-
thek bleibt geschlossen. 
 
 

VEREINSNACHRICHTEN

Tourist Info 
Aufgrund der Corona-Pandemie finden derzeit keine Veranstaltun-
gen statt. Veranstaltungen, die für die kommenden Wochen geplant 
waren, fallen leider aus oder werden verschoben.  
Diese	 Maßnahme	 erfolgt	 zum	 Schutz	 der	 Gesundheit	 und	 Sicherheit	
aller	Bürger	sowie	auf	Anordnung	(CoronaVO)	der	Landesregierung	Ba-
den-Württemberg	vom	16.03.2020.	 
Aufgrund der Corona-Pandemie bleibt die Tourist-Information 
für Publikumsverkehr geschlossen.  
Das Team der Tourist-Information ist dennoch weiterhin gerne 
für Sie da!  
Sie erreichen uns von Montag bis Freitag von 9:30 bis 13 Uhr Tele-
fonisch: 07661/ 907 980 oder	per	 E-Mail: tourist-info@dreisamtal.de 
Alle Informationen zu Hol- und Bringservice der Gaststätten und 
weitere Angebote finden Sie immer aktuell auf 
www.dreisamtal.de 

Ende des redaktionellen Teils



Bei uns sind Sie RICHTIG!
Handel  Handwerk  Gewerbe
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Fliesenleger-MeisterbetriebFliesenleger-Meisterbetrieb

Fliesen-, Platten-, Mosaik sowie Estricharbeiten
Alois Glöckler & Mario Loy

Dietenbach 18 • 79199 Kirchzarten
Tel. 07661 - 41 68 • Fax - 55 43

Wir führenfür Sie aus:

Notdienst 07661 / 90 99 22
Notdienst 0761 / 50 82 40 

Fax 07661 / 90 99 15
www.unmuessig-heizungstechnik.de

Ihr Partnerfür Bad und Heizung
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alle��iM�eigenen�hau��und�wa�chen�auf�natu�ba�i�

Schwarzwaldstr. 330 • 79117 Freiburg
Telefon 0761/64411
E-Mail: info@automobile-haetti.de 
Internet: www.automobile-haetti.de
Facebook: www.facebook.de/automobile-haetti
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info@elektro-wilkens.com

Tel. 07661-904853 • 79199 Kirchzarten
www.malerfachbetrieb-schwab.de Sommerzeit -

Fassadenzeit

Gewerbegebiet Hochdorf • Hanferstraße 25 • Telefon 07 61 / 13 54 54
www.autohaus-schroeder.de

AUGEN AUF BEIM GEBRAUCHTWAGENKAUF
Nicht jeder Mangel kann beim Gebrauchtwagenkauf sofort mit dem bloßen Auge 
erkannt werden. Damit der Autokauf nicht zu einem „teuren Vergnügen“ wird, ist so 
einiges zu beachten. Rund um den Gebrauchtwagenkauf gibt es zudem eine Reihe 
von juristischen Fragen und Fußangeln. Der ADAC gibt u. a. folgende Tipps:

Genau prüfen, ob alle vorgeschriebenen Wartungen durchgeführt 
und dokumentiert wurden. Wartungsarbeiten sollten durch Kopien der Rechnun-
gen belegt sein. 

Wer die auf TÜV-Prüfbelegen, Reparatur- und Wartungsrech-
nungen,  Ölwechsel -Anhängern usw. genannten Kilometerstände betrachtet, kann 
daraus eine durchschnittliche monatliche Lau�eistung errechnen. Wenn diese in 
der Zeit vor dem Verkauf des Autos deutlich gesunken ist, könnte eine Tacho-Ma-
nipulation vorliegen. 

Der Lack des Autos sollte glänzen, keine matten Stellen haben oder Risse auf-
weisen. Karosserieteile sollten die gleiche Farbe haben. Leichte Farbunterschiede 
deuten oft auf reparierte Unfallschäden hin. 

 Durch professionelle Aufbereitung lassen sich viele Abnutzungsspuren 
unsichtbar machen. Deshalb sollten Ecken und Ritzen, genau angeschaut werden. 

 Ein Blick unter die Motorhaube o�enbart mitunter einen verdreckten Mo-
torraum mit deutlichen Rostansätzen. Dies deutet auf eine unzureichende P�ege 
hin. 

Sie  sollten nicht älter als sechs Jahre sein und keine Beschädigungen auf-
weisen. Die Dimension muss den Papieren entsprechen. Außerdem sollte man nach-
fragen, ob ein zusätzlicher Satz Winter- oder Sommerreifen verfügbar ist. Pro�ltiefe: 
Mindestens vier Millimeter. 

 Sie ist immer P�icht! Aber: Nicht nur auf Landstraße und Autobahn 
fahren, sondern auch in der Stadt. Dort zeigt sich gut, ob die Lenkung schwergängig 
ist oder ob das Fahrwerk auf Kopfsteinp�aster poltert. 

 Diesem vor dem Kauf das Auto zeigen oder 
den Pkw einem ADAC-Prüfzentrum vorführen.

 Je nach Verkäufer (gewerblich oder privat) erforderlich 
   (siehe Internet).

 Für private Käufer lohnt sich Gebraucht-
wagen-Leasing wie auch Neuwagen-Leasing oft nur, wenn es sich um ein extrem 
günstiges Angebot handelt. Normalerweise ist aber eine klassische Gebrauchtwa-
gen-Finanzierung die bessere Alternative: Die Raten sind meist nicht höher als beim 
Leasing. Vorsicht vor unseriösen Anbietern, die mit Leasing oder Finanzierung ohne 
Schufa werben. 



Praxis Dr. Bauer 
Ich mache Urlaub 

vom 02.06. - 12.06.2020 
Vertretung: 

Dr. Gschwind-Rupprecht, Bahnhofstr. 7,
79199 Kirchzarten, Tel.: 07661/980508 

Zuverl. Prospektverteiler ab 13 Jahre (m/w/d) 
für die Verteilung fertig zusammengestellter

Prospektsets in Unteribental und Himmelreich gesucht.
Bewerbungszeiten: Mo.-Fr.  08.30 - 17.00 Uhr

Tel. 07822 4462-0 • E-Mail: info@pf-direktwerbung.net

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum baldigen zeitnahen Kauf:
Baugrundstück, EFH, DHH, REH, RMH,
Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung


